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der HHG ein Gespräch zwischen dieser und der 
Stadt Hitzacker (Elbe) sowie der Samtgemeinde 
Elbtalaue als Rechtsnachfolgerin der zwischenzeit-
lich aufgelösten Samtgemeinde Hitzacker (Elbe) 
stattgefunden habe, bei dem auch der Landkreis 
zugegen gewesen sei. Im Rahmen des Gesprächs 
seien die Vertreter der Stadt Hitzacker und der 
HHG übereingekommen, dass hinsichtlich der 
niedergeschriebenen vertraglichen Vereinbarung 
zum Brückenabriss etwas anderes - nämlich eine 
eigene städtische Beteiligung zur Gesamtinvestiti-
on - gewollt gewesen sei. Vor diesem Hintergrund 
sei eine entsprechende Vertragsanpassung verab-
redet worden. Diese Vertragsanpassung sei von 
den Vertragsbeteiligten selbst und nicht vom 
Landkreis Lüchow-Dannenberg vorgeschlagen 
worden. Als Reaktion darauf habe der Landkreis 
signalisiert, dass nach einer entsprechenden Ver-
tragsanpassung der Grund für seine kommuna-
laufsichtliche Beanstandung wegfallen und diese 
auch formal aufgehoben werden könne. Allerdings 
sei dem Landkreis bis dato noch kein zwischen 
den Vertragsparteien abgestimmter Vertragsent-
wurf mitgeteilt worden. Ob letztendlich ein Ände-
rungs- bzw. auch ein anderer Vertrag tatsächlich 
abgeschlossen wird, hänge von der weiteren Mei-
nungsbildung des Rates der Stadt Hitzacker ab. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Mündli-
che Anfrage der Abgeordneten Staudte namens 
der Landesregierung wie folgt: 

Zu 1: Zunächst wird auf die Vorbemerkung verwie-
sen. Es werden keine zwingenden kommunalrecht-
lichen Hinderungsgründe gesehen, die es dem 
Landkreis als Kommunalaufsichtsbehörde verbie-
ten, eine bestandskräftige Beanstandung aufzuhe-
ben, wenn der Rechtsgrund für die Beanstandung 
wegfällt. Inwieweit Letzteres durch die angestrebte 
Vertragsänderung gewährleistet werden kann, 
hängt neben dem ordnungsgemäßen Zustande-
kommen auch von den genauen vertraglichen 
Modalitäten ab, die hier noch nicht bekannt sind. 

Zu 2: Es wird auf die Vorbemerkung verwiesen. 
Unabhängig davon wird die Entwicklung des Falles 
von der obersten Kommunalaufsichtsbehörde wei-
ter verfolgt. Der Landkreis Lüchow-Dannenberg ist 
aufgefordert worden, nochmals aktuell über den 
Fortgang des Falles zu berichten. 

Zu 3: Es wird auf die Antwort zu Nr. 2 verwiesen. 

 

Anlage 12 

Antwort 

des Ministeriums für Inneres, Sport und Integration 
auf die Frage 14 der Abg. Heinrich Aller, Renate 
Geuter, Markus Brinkmann, Swantje Hartmann, 
Wiard Siebels, Detlef Tanke, Johanne Modder, 
Klaus-Peter Bachmann, Karl-Heinz Hausmann, 
Jürgen Krogmann, Sigrid Leuschner, Jutta Rübke, 
Heiner Bartling und Ulrich Watermann (SPD) 

„Absurdes Theater“ im Ministerium für Inne-

res, Sport und Integration: Schünemann 

fördert als Sportminister kommunale Sport-

stätten und verhindert als Innenminister 

Förderanträge von Kommunen 

Innen- und Sportminister Uwe Schünemann will 
an der Regelung festhalten, nach der er als 
Sportminister in dem regulären Sanierungspro-
gramm für kommunale Sportstätten Mittel be-
reitstellt und gleichzeitig - vor allem finanz-
schwache - Kommunen von Fördermitteln aus-
schließt. 

In den Beratungen zum ersten Nachtrag 2009 
hat das Ministerium für Inneres, Sport und In-
tegration ausdrücklich betont, dass für die Ge-
währung von Zuwendungen zur Förderung der 
Sanierung von Sportanlagen gemäß der Richt-
linie - Runderlass des MI vom 19. März 2007 - 
nicht nur festgehalten werden soll. Vielmehr soll 
sie jetzt auch für die im Nachtrag für kommuna-
le Sportanlagen, insbesondere Schulsporthal-
len, beschlossenen 50 Millionen Euro Förder-
mittel zur Anwendung kommen. 

Im Abschnitt 6. „Sonstige Zuwendungsbestim-
mungen“ der Richtlinie heißt es unter 6.6 wört-
lich: „Benutzungsgebühren für geförderte Sport-
anlagen (ausgenommen für Hallen- und Frei-
bäder) sollen für die Dauer der Zweckbindungs-
frist (siehe 6.1) (mindestens 25 Jahre) von ge-
meinnützigen Sportvereinen nicht erhoben wer-
den.“ 

Zahlreiche Kommunen haben unter dem Druck 
der schwierigen Haushaltslage und auch unter 
dem Eindruck strenger Konsolidierungsaufla-
gen der Kommunalaufsicht sogenannte Hallen-
benutzungsgebühren eingeführt. Diese Ent-
scheidungen dürfen jetzt nicht zur Benachteili-
gung bei der Vergabe von Landesförderungen 
führen. 

Die Förderrichtlinie für das Sportstättensanie-
rungsprogramm aus dem Jahr 2007 hindert ge-
rade finanzschwache Kommunen an der Teil-
habe der Förder- und Investitionsprogramme. 

Die Sollbestimmung ist im Abschnitt 6.6 der 
Richtlinie geregelt. Bei den jüngsten Beratun-
gen um das Konjunkturprogramm II/Kommunal-
investitionen hat das Innen- und Sportministeri-
um auf konkrete Nachfrage erklärt, dass an 
dieser Regelung festgehalten werden solle. Das 
gelte auch für Anträge von Kommunen, die Be-
darfszuweisungen beantragten oder erhielten. 
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Inzwischen hat die Mehrheit des Landtages mit 
den Stimmen von CDU und FDP im Rahmen 
der Nachtragsberatungen eine mit dem Ände-
rungsantrag der SPD-Fraktion angestrebte Kor-
rektur verworfen. 

Angesichts eines Fördervolumens von 50 Millio-
nen Euro allein aus dem Konjunkturprogramm II 
ist ein weiterer Ausschluss von Kommunen, die 
Hallengebühren erheben, nach Einschätzung 
von Experten rechtlich fragwürdig und ein kras-
ser Verstoß gegen die Gleichbehandlung von 
antragstellenden Kommunen. Sportpolitisch ist 
er danach darüber hinaus unsinnig, da gerade 
die Kommunen von Fördermitteln ausgeschlos-
sen werden, die aufgrund ihrer Haushaltslage 
Investitionszuschüsse dringend benötigen. 

Wir fragen die Landesregierung: 

1. Wie begründet die Landesregierung die Wir-
kung ihrer Richtlinie zur Förderung von Sport-
anlagen, die mit der Bestimmung unter 
Punkt 6.6 zahlreiche - häufig besonders finanz-
schwache - Kommunen vom Zugriff auf För-
dermittel ausschließt? 

2. Wie bewertet die Landesregierung die Aus-
schlussbestimmung vor dem Hintergrund der 
Grundsätze der kommunalen Selbstverwaltung 
und Konnexität? 

3. Welche Maßnahmen wird die Landesregie-
rung ergreifen, um die Ungleichbehandlung von 
Antragstellern gemäß den Förderrichtlinien zur 
Sanierung von Sportanlagen zu verhindern, zu-
mal im Rahmen des Konjunkturprogramms II al-
lein 37,5 Millionen Euro aus Bundesmitteln, 
20 %, d. h. 10 Millionen, aus kommunalen Ei-
genanteilen und nur ein Betrag von 5 %, d. h. 
2,5 Millionen Euro, aus Landesmitteln zum 
50-Millionen-Programm beitragen? 

Die Bereitstellung kommunaler Sportanlagen für 
eine gebührenfreie Nutzung durch gemeinnützige 
Sportvereine gehört traditionell zu einem Kernstück 
kommunaler Sportförderung. Dabei handelt es sich 
um eine freiwillige Leistung der kommunalen Ge-
bietskörperschaften im Rahmen ihrer finanziellen 
Möglichkeiten. Diese Schwerpunktsetzung wird 
von der Sportorganisation nachdrücklich begrüßt. 

Der Landtag hat auf Initiative der Regierungsfrakti-
onen im Dezember 2006 ein Sportstättensanie-
rungsprogramm 2007 bis 2011 mit einem Volumen 
von insgesamt 25 Millionen Euro beschlossen, 
davon stehen 12,5 Millionen Euro für kommunale 
Sportanlagen zur Verfügung. Mit der Verabschie-
dung des Landeshaushaltes 2008 wurden die 
Haushaltsmittel für die Sanierung kommunaler 
Sportanlagen in 2008 und 2009 um jeweils weitere 
2,5 Millionen Euro erhöht. 

Die Förderung kommunaler Sportanlagen erfolgt 
auf der Grundlage der Richtlinie über die Gewäh-

rung von Zuwendungen zur Förderung der Sanie-
rung von Sportanlagen vom 19. März 2007. Auf-
grund der hohen Bedeutung der Sporthallen 
(Turnhallen) für die Sportinfrastruktur in Nieder-
sachsen und des dort bestehenden Sanierungs-
staus wurde und wird vorrangig die Sanierung von 
Sporthallen gefördert werden. 

Das Sportstättensanierungsprogramm dient der 
Erhaltung der erforderlichen Infrastruktur für den 
außerschulischen Sport bzw. die Sportvereine. Die 
Kommunen sollen mit dem Sportstättensanie-
rungsprogramm bei der Förderung des Vereins-
sports unterstützt werden. Voraussetzung für eine 
Förderung ist, dass die Erhebung von öffentlich-
rechtlichen Benutzungsgebühren bzw. pauschalen 
privatrechtlichen Nutzungsentgelten für geförderte 
Sportanlagen für die Dauer der Zweckbindungsfrist 
(mindestens 25 Jahre) von gemeinnützigen Sport-
vereinen nicht erhoben werden.  

Mit dem Verzicht auf die Erhebung von Benut-
zungsgebühren bzw. Nutzungsentgelten wird das 
sportliche, aber auch gesellschaftliche Engage-
ment der Sportvereine gefördert. 

Eine Großzahl niedersächsischer Kommunen ver-
zichtet auf die Erhebung von Gebühren bzw. Ent-
gelten für die Nutzung der Sportanlagen. Die 
Kommunen, die diese erheben, aber gleichfalls 
einen Förderantrag im Rahmen des Sportstätten-
sanierungsprogramms gestellt haben, haben eine 
Absichterklärung abgegeben, im Falle einer Förde-
rung auf die Erhebung von Gebühren bzw. Entgel-
ten künftig zu verzichten. 

Die Umsetzung des Sportstättensanierungspro-
gramms zeigt, dass eine nicht unerhebliche Anzahl 
von finanzschwachen Kommunen eine Förderung 
für die Sanierung ihrer Sporthallen (Turnhallen) 
erhalten hat. 

Im Rahmen des Konjunkturpaktes II werden mit 
dem Förderschwerpunkt kommunale Sportstätten 
weitere 50 Millionen Euro für die Sanierung der 
kommunalen Sportstätten eingesetzt. Damit wird 
ein weiterer wesentlicher Schritt zum Abbau des 
Sanierungsstaus bei den Sportstätten getan. 

Die Richtlinie über die Gewährung von Zuwendun-
gen zur Förderung der Sanierung von Sportanla-
gen zur Umsetzung des Konjunkturpakets II - För-
derschwerpunkt kommunale Sportstätten - vom 
12. März 2009 sieht als Fördervoraussetzung 
ebenfalls die Nichterhebung von Benutzungsge-
bühren oder Nutzungsentgelten für geförderte 
Sportanlagen für die Dauer der Zweckbindung 
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(mindestens 25 Jahre) von gemeinnützigen Sport-
vereinen vor. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Mündli-
che Anfrage namens der Landesregierung wie 
folgt: 

Zu 1: Die Umsetzung des Sportstättensanierungs-
programms hat gezeigt, dass mit der Vorgabe, 
keine Benutzungsgebühren zu erheben, finanz-
schwache Kommunen nicht von einer Förderung 
ausgeschlossen werden. 

Zu 2: Beim Sportstättensanierungsprogramm so-
wie beim Konjunkturpaket II - Förderschwerpunkt 
kommunale Sportstätten - handelt es sich um frei-
willige Leistungen des Landes bzw. des Bundes. 
Die Inanspruchnahme des Sportstättensanierungs-
programms bzw. des Konjunkturpakets II - Förder-
schwerpunkt kommunale Sportstätten - bleibt den 
Kommunen überlassen, eine Beeinträchtigung der 
kommunalen Selbstverwaltung ist insofern nicht 
gegeben. Den Kommunen werden dadurch keine 
Pflichtaufgaben zur Erfüllung in eigener Verantwor-
tung zugewiesen bzw. staatliche Aufgaben zur 
Erfüllung nach Weisung übertragen. Ein konnexi-
tätsrechtlicher Anspruch entsteht daher nicht. 

Zu 3: Im Rahmen der Richtlinie über die Gewäh-
rung von Zuwendungen zur Förderung der Sanie-
rung von Sportanlagen zur Umsetzung des Kon-
junkturpakets II - Förderschwerpunkt kommunale 
Sportstätten - vom 12. März 2009 werden alle An-
tragsteller gleich behandelt. 

 

Anlage 13 

Antwort 

des Ministeriums für Inneres, Sport und Integration 
auf die Frage 15 des Abg. Ralf Briese (GRÜNE) 

Polizeieinsatz beim Fußballspiel Kickers 

Emden gegen FC Carl Zeiss Jena am 20. Fe-

bruar 2009 

Das Präsidiumsmitglied des FC Carl Zeiss Je-
na, Andreas Wiese, erhebt schwere Vorwürfe 
gegen die niedersächsische Polizei. Nach Wie-
ses Darstellung hat der Erste Polizeihaupt-
kommissar Herglotz bei einem Einsatz anläss-
lich des Fußballspiels Kickers Emden gegen 
den FC Carl Zeiss Jena am 20. Februar 2009 in 
Emden mit seiner Hundertschaft unverhältnis-
mäßig hart gegen Fans des FC Carl Zeiss Jena 
agiert. Im Verlauf einer Personenfeststellungs-
maßnahme sei es demnach zu Körperverlet-
zungen und weiteren Strafverstößen durch die 
Polizei auch gegen Unbeteiligte gekommen. 
Herr Wiese hat eine Dienstaufsichtsbeschwer-

de gegen den verantwortlichen Hundertschafts-
führer erhoben. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Welche Erkenntnisse hat die Landesregie-
rung über den Vorfall am 20. Februar 2009 in 
Emden? 

2. Sind Strafanzeigen gegen einzelne Polizisten 
bzw. den Einsatzleiter erhoben worden, wenn 
ja, wie ist der Ermittlungsstand? 

3. Wie bewertet die Landesregierung die Tatsa-
che, dass sich gerade die für ihre deeskalieren-
den Methoden bekannten Fanbeauftragten 
massiv über den Polizeieinsatz beschweren? 

Zum Gegenstand der Mündlichen Anfrage hat die 
Polizeidirektion Osnabrück Stellung genommen. 
Danach hat sich der Vorfall wie folgt dargestellt: 

Am 21. Februar 2009 - nicht am 20. Februar 2009 - 
fand im Embdena Stadion in Emden die Begeg-
nung der Dritten Liga zwischen dem BSV Kickers 
Emden und FC Carl Zeiss Jena statt. Das Fußball-
spiel wurde von 2 777 Zuschauern besucht. Die 
einsatzführende Dienststelle war die Polizeiinspek-
tion Leer/Emden.  

Auf Grundlage der Beurteilung der Lage, insbe-
sondere der Erfahrungen zum Fanverhalten der 
Jenaer Fans bei Auswärtsspielen, wurde ein Ein-
satz mit ca. 120 Polizeibeamten durchgeführt. 
Darüber hinaus waren zwei szenenkundige Beam-
te (SKB) der Polizeidirektion Jena eingesetzt. 

Die Anreise der ca. 260 Fans aus Jena verlief stö-
rungsfrei. Vor dem Spiel und während des Spiels 
begingen Jenaer Fans eine Sachbeschädigung, 
einen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte 
und eine gefährliche Körperverletzung zum Nach-
teil von mehreren Fans aus Emden und Meppen. 

Im Verlauf der ersten Halbzeit beleidigten zwei 
Personen aus dem Jenaer Fanblock zwei Polizei-
beamte der 6. Bereitschaftspolizeihundertschaft 
verbal und durch Zeigen des ausgestreckten Mit-
telfingers. 

Die Feststellung der Identität dieser Personen 
wurde, um Eskalationen zu vermeiden, nicht unmit-
telbar im Fanblock durchgeführt, sondern sollte 
nach Ende des Spieles am Stadionausgang erfol-
gen. Noch während des Spieles entschuldigte sich 
einer dieser Tatverdächtigen bei den Beamten. 

Nach Ende des Spieles wurde versucht, die Identi-
tät der zweiten Person durch Vorlage eines Licht-
bildes zu ermitteln. Sowohl den SKB aus Jena, 
dem Leiter des Jenaer Fanprojektes, als auch dem 


